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A.  Erstellungsauftrag 

Mit Schreiben vom 11. April 2018 beauftragte uns die  

Stadt Steinfurt, 

im Folgenden auch Stadt oder Konzern genannt, 

mit der Erstellung des Gesamtabschlusses zum 31. Dezember 2012. 

Gemäß § 116 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen a. F. (GO NRW a. F.) hat 

die Stadt zu Beginn des Haushaltsjahres unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung einen Gesamtabschluss aufzustellen. 

Der Konzern enthält folgende Einzelabschlüsse: 

- Stadt Steinfurt („Mutterunternehmen“), 

- Stadtwerke Steinfurt GmbH, 

- Stadtwerke Steinfurt Netz GmbH und 

- Bäderbetrieb der Stadt Steinfurt. 

Über Gegenstand, Art und Umfang der von uns durchgeführten Erstellung erstatten wir den vor-

liegenden Bericht. Bei der Erstellung wurden zugleich Plausibilitätsbeurteilungen durch uns 

vorgenommen. Der vorliegende Erstellungsbericht richtet sich an die Stadt Steinfurt. 

Die Erstellung des Gesamtlageberichts, des Beteiligungsberichts sowie die Aufdeckung von Un-

regelmäßigkeiten waren nicht Gegenstand dieses Auftrags.  

Unsere Berichterstattung erfolgt nach den vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., 

Düsseldorf, festgelegten Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durch Wirtschafts-

prüfer (IDW S 7). 

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, 

sind die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 maßgebend, die als Anlage beigefügt sind. 
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B.  Gegenstand, Art und Umfang der Erstellung 

Gegenstand der Erstellung mit Plausibilitätsbeurteilungen 

Im Rahmen unseres Auftrags haben wir den Gesamtabschluss zum 31. Dezember 2012 unter 

Beachtung der für die kommunale Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften ein-

schließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der sonstigen gemeinderechtlichen 

Bestimmungen erstellt. Die Anwendung anderer gesetzlicher Vorschriften ist nur insoweit Gegen-

stand der Erstellung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Auswirkungen auf 

den Gesamtabschluss ergeben. 

Die Erstellung des Gesamtlageberichts, des Beteiligungsberichts und die Aufdeckung von Unre-

gelmäßigkeiten waren nicht Gegenstand unseres Auftrags. Ebenso sind die gesetzlichen Vertreter 

verantwortlich für die dem Ersteller gemachten Angaben. Unsere Aufgabe besteht darin, auf der 

Grundlage der zur Verfügung gestellten Daten den Gesamtabschluss zu erstellen. 

Neben der Erstellungstätigkeit haben wir die dem Gesamtabschluss zu Grunde liegenden Konsoli-

dierungsbuchungen sowie die vorgelegten Unterlagen auf ihre Plausibilität hin beurteilt und uns 

einen Überblick über das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem bezüglich des 

Gesamtabschlusses verschafft. 

Art und Umfang der Erstellung mit Plausibilitätsbeurteilungen 

Der Gesamtabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde von uns aus den uns vorgelegten Unter-

lagen und den erteilten Auskünften der Stadt abgeleitet. Der Lagebericht und der Beteiligungs-

bericht wurden durch die gesetzlichen Vertreter der Stadt erstellt. 

Für die Bereiche der Stadtwerke Steinfurt GmbH und der Stadtwerke Steinfurt Netz GmbH haben 

wir Anpassungen hinsichtlich des Ausweises bzw. des Ansatzes vorgenommen, um einen NKF-

konformen Abschluss zu erstellen.  

Die Jahresabschlüsse wurden anschließend in ein EDV-System eingespielt. 

Bei der Erstellung des Gesamtabschlusses zum 31. Dezember 2012 haben wir auftragsgemäß 

Plausibilitätsbeurteilungen der Konsolidierungsbuchungen vorgenommen. Darüber hinausgehende 

Prüfungshandlungen wurden nicht vorgenommen. 
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Die Beurteilung der Plausibilität der dem Gesamtabschluss zu Grunde liegenden Unterlagen 

erfolgte durch: 

- Auswertung der in den Gesamtabschluss einbezogenen Einzelabschlüsse, 

- Befragung nach den angewandten Verfahren zur Erfassung und Verarbeitung von zu kon-

solidierenden Geschäftsvorfällen im Rechnungswesen,  

- Befragung zu allen wesentlichen Abschlussaussagen, 

- analytische Beurteilungen der einzelnen Abschlussaussagen,  

- Abgleich des Gesamteindrucks des Gesamtabschlusses mit den im Verlauf der Erstellung 

erlangten Informationen und 

- stichprobenartige Überprüfung der von der Stadt zu Teilbereichen zur Verfügung gestellten 

Unterlagen. 

Die in die Vollkonsolidierung einzubeziehenden Jahresabschlüsse der Stadtwerke Steinfurt GmbH, 

der Stadtwerke Steinfurt Netz GmbH und der Bäderbetriebe der Stadt Steinfurt wurden von der 

BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Den Jahresabschluss der Stadt Steinfurt hat das 

örtliche Rechnungsprüfungsamt geprüft. Die Jahresabschlüsse wurden mit einem uneinge-

schränkten Bestätigungsvermerk nach § 101 GO NRW a. F. bzw. § 322 HGB versehen. 

Die Erstellung hat sich unter anderem schwerpunktmäßig mit den folgenden Themen beschäftigt: 

- Überprüfung des Konsolidierungskreises, 

- Überleitung der Einzelabschlüsse in einen NKF-Summenabschluss, 

- Ansatz- und Bewertungsanpassungen bezüglich noch nicht übergebener Erschließungs-

anlagen sowie 

- IT-technische Umsetzung. 

Wir haben die Erstellung mit zeitlichen Unterbrechungen im Zeitraum Mai 2018 bis März 2019 in 

unserem Hause erledigt. Art und Umfang unserer Gesamtabschlusserstellung, die entsprechend 

der Stellungnahme IDW S 7 durchgeführt wurde, haben wir in unseren Arbeitspapieren festgehal-

ten. 

Die erbetenen Auskünfte und Nachweise sind uns von den gesetzlichen Vertretern der Stadt und 

den uns benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden. 
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Darüber hinaus haben uns der Bürgermeisterin und der Kämmerer der Stadt in einer berufsübli-

chen Vollständigkeitserklärung schriftlich versichert, dass zur Erstellung des Gesamtabschlusses 

zum 31. Dezember 2012 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wag-

nisse, Abgrenzungen und Konsolidierungssachverhalte berücksichtigt sowie alle erforderlichen 

Angaben gemacht worden sind. Insbesondere wurde uns bestätigt, dass besondere Umstände, die 

die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage nachhaltig verschlechtern könnten, 

nicht bestehen. Zudem wurde uns versichert, dass Gesetzesverstöße, die Bedeutung für den In-

halt des Gesamtabschlusses oder für die Entwicklung der Stadt haben können, nicht bestanden. 
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C. Erläuterungen zum Gesamtabschluss 

I. Grundlagen der Gesamtrechnungslegung 

Der Gesamtabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde nach den Vorschriften des § 116 GO NRW 

a. F. i. V. m. §§ 49 bis 51 GemHVO NRW von uns erstellt.  

Der Gesamtabschluss basiert auskunftsgemäß auf den nach einheitlichen Grundsätzen aufgestell-

ten Jahresabschlüssen aller einbezogenen verselbstständigten Aufgabenbereiche in öffentlich-

rechtlicher oder privatrechtlicher Form zum Abschlussstichtag der Stadt Steinfurt (Konsolidie-

rungskreis). Daran anschließend wurden die Jahresabschlüsse der einbezogenen verselbststän-

digten Aufgabenbereiche zusammengefasst und um konzerninterne Leistungen sowie Forderun-

gen und Verbindlichkeiten bereinigt (Konsolidierung). 

Für alle in den Gesamtabschluss einbezogenen verselbstständigten Aufgabenbereiche wurden bei 

der Erstellung des Gesamtabschlusses grundsätzlich einheitliche Bilanzierungs- und Bewertungs-

methoden nach dem Entwurf einer Gesamtabschlussrichtlinie beachtet. 

Der Gesamtabschluss sowie der Gesamtlagebericht und Beteiligungsbericht sind nach den Rech-

nungslegungsvorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen und des Han-

delsgesetzbuches (HGB) i. d. F. vom 10. Mai 1897, zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Mai 

2009, unter Beachtung der Deutschen Rechnungslegungsstandards (DRS) erstellt und gegliedert 

worden. 

II. Konsolidierungskreis 

Einbezogene verselbstständigte Aufgabenbereiche 

In den Gesamtabschluss ist die Stadt Steinfurt als Mutterunternehmen einbezogen. Darüber hin-

aus werden in den Gesamtabschluss folgende verselbstständigte Aufgabenbereiche im Wege der 

Vollkonsolidierung einbezogen, da das Mutterunternehmen Aufgaben in privatrechtlicher Organisa-

tionsform ausgegliedert hat:  

- Stadtwerke Steinfurt GmbH, 

- Stadtwerke Steinfurt Netz GmbH und 

- Bäderbetrieb der Stadt Steinfurt. 
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Die übrigen verselbstständigten Aufgabenbereiche werden nicht einbezogen. An dieser Stelle ver-

weisen wir auf die Angaben im Anhang. 

III. Gesamtabschluss 

Wir haben den Gesamtabschluss zum 31. Dezember 2012 ordnungsgemäß aus den Jahresab-

schlüssen der einbezogenen verselbstständigten Aufgabenbereiche sowie den ergänzenden Un-

terlagen zu den Anpassungs- und Konsolidierungsmaßnahmen erstellt. 

Der Gesamtabschluss zum 31. Dezember 2012, bestehend aus Gesamtbilanz, Gesamtergebnis-

rechnung und Gesamtanhang, ist gemäß §§ 49 bis 51 GemHVO NRW i. V. m. §§ 300, 301 und 

303 bis 305 und 307 bis 309 HGB aufgestellt und entspricht den gesetzlichen Vorschriften. 

Der Gesamtanhang und die beigefügte Gesamtkapitalflussrechnung wurden von uns nach allen 

gemäß den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben und Aufgliederungen erstellt.  

Die Gesamtkapitalflussrechnung ist unter Beachtung des Deutschen Rechnungslegungsstandards 

Nr. 2 (DRS 2) aufgestellt, wobei wir an dieser Stelle auf die Ausführungen im Anhang verweisen.  

Die Aufstellung des Gesamtabschlusses erfolgt EDV-gestützt. Die Konsolidierungsvorgänge sind 

ordnungsgemäß nachgewiesen und protokolliert. 

IV. Gesamtlagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter haben den Gesamtlagebericht entsprechend den Vorschriften des 

§ 51 GemHVO NRW erstellt. Die Angaben erwecken nach im Rahmen unserer Erstellung erlang-

ten Erkenntnissen keine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanz-

gesamtlage. 
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D. Bescheinigung über die Erstellung mit Plausibilitätsbeurteilungen 

An die Stadt Steinfurt: 

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Gesamtabschluss – bestehend aus Gesamtbilanz, 

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtanhang – der Stadt Steinfurt für den Stichtag zum 31. De-

zember 2012 unter Beachtung der gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und 

den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen er-

stellt. Grundlage für die Erstellung waren die geprüften Einzelabschlüsse, die uns vorgelegten Be-

lege, Bücher und Bestandsnachweise sowie die uns erteilten Auskünfte. Weiterhin haben wir den 

Gesamtlagebericht hinsichtlich Plausibilität und Übereinstimmung mit dem Gesamtabschluss 

durchgesehen. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars, des Gesamtabschlusses und 

des Gesamtlageberichts nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und 

den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen 

liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. 

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards „Grundsätze für die Erstellung 

von Jahresabschlüssen durch Wirtschaftsprüfer (IDW S 7)“ durchgeführt. Dieser umfasst die Ent-

wicklung der Gesamtbilanz und der Gesamtergebnisrechnung sowie die Aufstellung des Anhangs 

auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Be-

lege, Bücher und Bestandsnachweise, an deren Zustandekommen wir nicht mitgewirkt haben, 

haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Si-

cherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Weiterhin haben wir den Gesamt-

lagebericht hinsichtlich Plausibilität und Übereinstimmung mit dem Gesamtabschluss durchgese-

hen. Hierbei sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit 

der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage erstellten Gesamtabschlusses spre-

chen. 

Münster, am 13. Dezember 2019 Concunia GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 

Jürgens 

Wirtschaftsprüfer 

Steuerberater 



Anlagen



Anlage I 1.

A K T I V A P A S S I V A

Vorjahr Vorjahr
€ € € € € €

1. Anlagevermögen 1. Eigenkapital

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 471.101,08 496.456,92 1.1 Allgemeine Rücklage 29.087.272,06 36.222.788,88

471.101,08 496.456,92 1.2 Ausgleichsrücklage 0,00 0,00

1.2 Sachanlagen 1.3 Gesamtjahresergebnis -5.561.626,00 -7.281.500,00

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.5 Ausgleichsposten für die Anteile anderer Gesellschafter 3.168.250,28 3.187.892,13

1.2.1.1 Grünflächen 11.554.554,67 11.883.585,93 26.693.896,34 32.129.181,01

1.2.1.2 Ackerland 2.614.136,13 2.627.974,62

1.2.1.3 Wald, Forsten 200.183,18 199.926,63 2. Sonderposten

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 9.415.499,52 9.772.287,44 2.1 Sonderposten für Zuwendungen 85.290.422,34 85.038.819,39

23.784.373,50 24.483.774,62 2.2 Sonderposten für Beiträge 58.031.245,03 59.192.849,02

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 527.566,03 411.199,21

1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen 540.605,29 566.832,72 2.4 Sonstige Sonderposten 9.243.192,77 9.028.120,51
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen 44.882.557,05 43.709.096,77 153.092.426,17 153.670.988,13

1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten 3.460.462,87 3.501.993,15
1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- 3. Rückstellungen

und Betriebsgebäuden 29.891.974,09 30.365.280,35 3.1 Pensionsrückstellungen 33.198.695,00 32.814.685,00

78.775.599,30 78.143.202,99 3.2 Steuerrückstellungen 482.091,00 0,00

1.2.3 Infrastrukturvermögen 3.3 Sonstige Rückstellungen 14.942.318,95 15.294.226,91

1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens 21.563.884,90 21.018.251,28 48.623.104,95 48.108.911,91

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.647.019,29 1.545.396,68
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 39.969.257,97 40.546.763,79 4. Verbindlichkeiten

1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 61.910.597,44 64.117.735,95

Verkehrslenkungsanlagen 94.707.245,73 97.142.295,20 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 14.600.020,16 12.600.000,00

1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 934.977,02 974.148,39 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 

158.822.384,91 161.226.855,34 wirtschaftlich gleichkommen 161.550,00 170.525,00

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.376.219,02 5.940.863,01

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 16.412.823,18 16.800.415,61 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 186.298,12 125.488,91

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 698.479,85 698.479,85 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 2.244.299,35 1.726.568,10

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 22.126.413,54 21.689.287,44 4.7 Erhaltene Anzahlungen 3.999.546,37 3.864.503,70

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.597.005,15 2.651.432,07 87.478.530,46 88.545.684,67

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.141.986,19 1.991.875,69

305.359.065,62 307.685.323,61

1.3 Finanzanlagen 5. Passive Rechnungsabgrenzung 2.300.005,45 2.248.401,10

1.3.1 Übrige Beteiligungen 883.426,90 883.426,90

1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens 527.509,82 467.115,82
1.3.3 Ausleihungen 211.840,73 218.249,77

1.622.777,45 1.568.792,49

307.452.944,15 309.750.573,02

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 1.019.520,17 850.172,50

2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00 250.034,76

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2.2.1 Forderungen 5.791.142,08 4.707.318,31
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände 843.198,85 1.223.671,25

6.634.340,93 5.930.989,56

2.3 Liquide Mittel 2.579.749,89 7.444.629,57

10.233.610,99 14.475.826,39

3. Aktive Rechnungabgrenzung 501.408,23 476.767,41

318.187.963,37 324.703.166,82 318.187.963,37 324.703.166,82

Auswertung der Bilanz des Einzelabschluss Stadt

zum 31. Dezember 2012

Haushaltsjahr Haushaltsjahr



Anlage I 2.

Auswertung der Ergebnisrechnung des Einzelabschluss Stadt

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

Ergebnis Ergebnis des

des Haushaltsjahres Vorjahres

€ €

1 Steuern und ähnliche Abgaben 26.644.230,48 26.556.845,72

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.227.976,42 14.205.484,13

3 184.393,86 23.656,29

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.933.900,08 11.037.075,31

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 24.557.930,55 19.272.868,96

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.396.729,70 2.520.480,64

7 Sonstige ordentliche Erträge 3.056.022,37 3.504.319,03

8 Aktivierte Eigenleistungen 148.837,48 131.166,20

9 Ordentliche Gesamterträge 84.150.020,94 77.251.896,28

10 Personalaufwendungen 16.505.661,41 15.186.498,68

11 Versorgungsaufwendungen 1.297.030,16 2.698.120,04

12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.816.520,81 21.195.569,29

13 Bilanzielle Abschreibungen 9.768.979,83 9.624.647,31

14 Transferaufwendungen 26.214.236,94 26.381.449,24

15 Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.646.236,37 5.865.392,23

16 Ordentliche Gesamtaufwendungen 86.248.665,52 80.951.676,79

17 Ordentliches Gesamtergebnis - 2.098.644,58 - 3.699.780,51

18 Finanzerträge 318.793,47 96.375,71

19 Finanzaufwendungen 3.334.724,50 3.213.203,46

20 Gesamtfinanzergebnis - 3.015.931,03 - 3.116.827,75

21 Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit - 5.114.575,61 - 6.816.608,26

22 Außerordentliche Aufwendungen 1.800,50 0,00

23 Außerordentliches Gesamtergebnis - 1.800,50 0,00

24 Gesamtjahresergebnis - 5.116.376,11 - 6.816.608,26

25 Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis - 445.249,89 - 464.891,74

Sonstige Transfererträge

































































Allgemeine Auftragsbedingungen 
für 

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
vom 1. Januar 2017 

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit  nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch  diesen Dritten 
gegenüber. 

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, 
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen. 

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf  – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. 

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen. 

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird,  die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 
Informationen, Vorgänge und Umstände, die  erst während der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen. 

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der 
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen. 

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat  alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen. 

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers,  die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die  die Unab-
hängigkeitsvorschriften in  gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der 
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt. 

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist  alleine  diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich. 

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in 
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers,  es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 
Anordnung verpflichtet. 

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig. 

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung 
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der 
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder 
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber 
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9. 

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, 
die  nicht  auf  einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf 
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. 

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel,  die in  einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene 
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten 
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, 
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet. 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz 
beachten. 

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere  die Haftungsbeschränkung des § 323 
Abs. 2 HGB. 

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet 
noch  eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist  die Haftung 
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
sowie von Schäden, die  eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. 

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu. 

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her,  gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
  

 
  

 
 



(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in  einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf 
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme  gilt  nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen. 

(6) Ein Schadensersatzanspruch  erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt. 

 

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge 

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit  einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden. 

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht  erteilt, so ist  ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig. 

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben. 

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt. 

 

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen 

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen. 

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst  nicht  die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht. 

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst  die 
laufende Steuerberatung folgende, in  die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten: 

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise 

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern 

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden 

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern 

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern. 

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung. 

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren. 

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist  und  die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, 
kann eine höhere oder niedrigere  als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden. 

 

 

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für 

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer, 

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 
dergleichen und 

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten. 

(7) Soweit auch  die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu  nicht  die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.  

 

12. Elektronische Kommunikation 

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa  die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren. 

 

13. Vergütung 

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner. 

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist  eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 

 

14. Streitschlichtungen  

Der Wirtschaftsprüfer ist  nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen. 

 

15. Anzuwendendes Recht 

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich  hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht. 
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